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Kreis Lippe 
 
173 Entscheidung über die Notwendigkeit einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezo-
gene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung - UVPG - ) für die Errichtung und den 
Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage zur 
Erzeugung von Strom und Warmwasser mit 
Gaserzeugung (Biogasanlage) 

 

Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - ) für die Errich-
tung und den Betrieb einer Verbrennungsmototanlage zur 
Erzeugung von Strom und Warmwasser… mit Gaserzeu-
gung (Biogasanlage) in 33818 Leopoldshöhe, Gemarkung 
Krentrup, Flur 3, Flurstück 101. 

 
Immissionsschutz 

Die Firma Bioenergie Krentrup GmbH, hier vertreten durch 
den Landwirt Christian Reckefuss, 33818 Leopoldshöhe, 
Alte Hofstraße 16, beantragt die Genehmigung gemäß 
§§ 4/19 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer 
Verbrennungsmotoranlage mit Gaserzeugung fgür den 
Einsatz von Biogas (Biogasanlage) mit einer elektrischen 
Leistung von 500 KW an dem Standort in 33818 Leopolds-
höhe, Alte Hofstraße 16, Gemarkung Krentrup, Flur 3, Flur-
stück 101. 

 

 
Die Verbrennungsmotoranlage ist in der Anlage 1 (Liste der 
UVP- pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.3.2 
Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 3c Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in 
der Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien zum Standort des 
Vorhabens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist 
selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Detmold, den 10.05.2011 
 
Fachgebiet 4.3 (Wasser-, Abfallwirtschaft, Immissions- und 
Bodenschutz) 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach Straße 5. 
Az.: 766.0002/10/0104A2 
 
 
Im Auftrag 
Gez. Niehage 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
 



232 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

 
174 Allgemeinverfügung zur Bestimmung des 

Fahrwegs für die Beförderung von gefährli-
chen Gütern nach §35 Abs.3 GGVSEB im Be-
reich des Kreises Lippe 

 
Gemäß § 35 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung über die inner-
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli-
cher Güter auf  der Straße mit Eisenbahnen und auf Bin-
nengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschifffahrt - GGVSEB in der jeweils geltenden 
Fassung wird hiermit bestimmt: 
 
1. Anwendungsbereich 
 Diese Allgemeinverfügung gilt für  
 

1.1. die in der Anlage 1 Nr. 4 GGVSEB genann-
ten entzündbaren flüssigen Stoffe der Klasse 
3 sowie 

1.2. den in der Anlage 1 Nr. 2 Tabelle 2.1 aufge-
führten Stoff der Klasse 2, UN 1965 Kohlen-
wasserstoffgas, Gemisch, Verflüssigt, N.A.G. 
(Gemisch A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B 
oder C) 

 
2. Fahrweg 
 

2.1. Allgemeines 
Fahrweg sind die zu dem Positivnetz nach 
Nummer 2.2 zählenden Straßen und, soweit 
erforderlich, die geeigneten Straßen nach 
Nummer 2.4. 
Abgeschlossen als Fahrweg sind Straßen 
des Negativnetzes nach Nummer 2.3. 

2.2. Positivnetz 
 Zum Positivnetz zählen  

- die in der Anlage aufgeführten Straßen  
- die in der jeweils am 01. Juli eines jeden 
Jahres gültigen Fassung  

2.3. Negativnetz 
Zum Negativnetz zählen  
- die nicht zum Positivnetz gehörenden Stra-
ßen. 
Unberührt bleiben die mit dem Zeichen 261 
StVO oder mit anderen Fahrverbotszeiten 
nach StVO gekennzeichneten Straßen. 

2.4. Fahrweg außerhalb des Positivnetzes 
Soweit die Be- oder Entladestelle auf Stre-
cken des Positivnetzes nicht erreicht werden 
kann, soll der Fahrweg über den kürzesten 
geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind 
möglichst Vorfahrtstraßen zu benutzen. In-
nerhalb des Negativnetzes ist eine Einzel-
fahrwegregelung bei den zuständigen Stra-
ßenverkehrsbehörde einzuholen.  
Ist der Beförderer bzw. der Fahrer über die 
Eignung dieser Straße im Zweifel, muss die 
zuständige Straßenverkehrsbehörden be-
fragt werden. 

2.5 Autohöfe 
Soweit Autohöfe auf Strecken des Positiv-
netzes nicht erreicht werden können, soll der 
Fahrweg über den kürzesten geeigneten 
Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vor-
fahrtstraßen zu benutzen.  
Innerhalb des Negativnetzes bedarf es kei-
ner Einzelfahrwegregelung durch die zustän-
dige Straßenverkehrsbehörde. 
 

 
3. Benutzung des Fahrweges 
 Für die Fahrt von der Beladestelle zu der der Bela-

destelle nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle 
sowie von der der Entladestelle nächstgelegenen Au-
tobahn-Anschlussstelle zu der Entladestelle sind 
grundsätzlich die Straßen des Positivnetzes (Nummer 
2.2) zu benutzen. Dabei gilt der Grundsatz, dass der 
kürzeste geeignete Fahrweg zu benutzen ist. Soweit 
geschlossene Ortschaften über Umgehungsstraßen 
umfahren werden können, sind diese zu benutzen.  

 
4. Beschreibung des Fahrwegs für den Fahrzeugfüh-

rer 
 

4.1. Beschreibung des Fahrweges 
Der Beförderer oder eine von ihm beauftrag-
te Person hat den Fahrweg, nach dieser All-
gemeinverfügung, z. B. durch farbliche 
Kennzeichnung in übersichtliche qualifizierte 
Straßenkarten oder durch eine Auflistung der 
Straßen, in der Reihenfolge ihrer Benutzung, 
schriftlich zu beschreiben.  

4.2. Mitführungspflicht 
 Der Fahrzeugführer hat eine Kopie dieser 

Allgemeinverfügung incl. ihrer Anlagen und 
die Fahrwegbeschreibung während der Fahrt 
mitzuführen. Der Fahrzeugführer ist durch 
den Beförderer in die Allgemeinverfügung 
und den Gebrauch der Fahrwegbeschrei-
bung vor jeder Beförderung einzuweisen.  

4.3. Abweichungen aus unvorhergesehenen 
Gründen 
Muss der Fahrzeugführer aus unvorhergese-
henen Gründen von dem beschriebenen 
Fahrweg abweichen, so hat er unverzüglich 
nach Erreichen einer geeigneten Haltemög-
lichkeit den von der festgelegten Fahrweg-
beschreibung abweichenden Fahrweg in die 
Fahrwegbeschreibung einzutragen.  
Muss der Fahrzeugführer aus betrieblichen 
Gründen vom festgelegten Fahrweg abwei-
chen, ist ihm vor einer Weiterfahrt vom Be-
förderer ein neuer Fahrauftrag mit geänder-
tem Fahrweg zu übermitteln. Absatz 1 gilt 
entsprechend. 
 

5. Übergangsregelungen an den Landesgrenzen  
Bei Beförderungen aus dem Ausland oder einem an-
deren Bundesland ist ab Landesgrenze das Positiv-
netz (Nummer 2.2), gegebenenfalls auf dem kürzes-
ten Wege auf sonstig geeigneten Straßen (Nummer 
2.4), anzufahren.  

 
6. Ordnungswidrigkeiten  

Verstöße des Beförderers und Fahrzeugführers ge-
gen die Pflichten aus dieser Allgemeinverfügung kön-
nen gemäß § 37 GGVSEB Abs. 1 GGVSEB als Ord-
nungswidrigkeiten geahndet werden.  

 
7. Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbe-
halt des jederzeitigen  Widerrufs und tritt am 01. Juli 
2011 in Kraft. 
Die Allgemeinverfügung von 2010 wird widerrufen. 
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8. Rechtsbehelfsbelehrung 
 Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb ei-

nes Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 32423 
Minden, Königswall 8, schriftlich einzureichen oder 
dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des Gerichts zu erklären. Falls die Frist 
durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmäch-
tigten versäumt werden sollte, würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden.  

 
9. Bezugsquelle 
 Die komplette Gefahrgutkarten -CD für NRW ist aus-

schließlich beim Landesbetrieb Straßenbau, Fachcen-
ter Vermessung / Straßeninformationssysteme 
(FCVS), Deutz – Kalker - Str. 18-26, 50679 Köln, oder 
unter kundenbuero.fcvs@strassen.nrw.de gegen eine 
Gebühr von derzeit 20,00 € zu beziehen. 

 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
 
( Friedel Heuwinkel ) 
 
 
 
Beförderung gefährlicher Güter nach § 35 GGVSEB auf 
Straßen im Kreis Lippe 
(Stand 05/2010) 
 
Das Gefahrgutgrundnetz umfasst folgende Stra-
ßen/Straßenabschnitte, die jeweils in beiden Richtungen 
befahren werden dürfen: 
 
Bundesstraßen 
 
B 1 
B 66 
B 238 
B 238n (Westumgehung Lemgo) 
B 239 
B 252 
B 514 
B 66n (Südumgehung Lemgo) 
 
Landesstraßen 
 
L 535 von Bad Salzuflen bis Kreisgrenze Lip-
pe/Herford 
L 614  von Schieder bis Kreisgrenze Lip-

pe/Landkreis Hameln-Pyrmont (Nieder-
sachsen) ( Neuer Tunnel ) siehe K 64 

L 616 ab OD Stadt Horn ( Ab Bahnübergang) bis 
 K 94 ( B 1 – Zubringer) 
L 712 (alt) von Kreisgrenze Herford/Lippe bis Blom-

berg 
L 712 n von Bad Salzuflen bis Ausbauende 
L 751 von Bad Salzuflen bis Kreisgrenze Lip-

pe/Gütersloh 
L 758 von Barntrup bis Kreisgrenze Lip-

pe/Landkreis Schaumburg (Niedersachsen) 
und 

L 758  von Kreisgrenze Gütersloh/Lippe bis Det-
mold 

L 772 von der B 239 bis zur L 712 
L 805  von Bad Salzuflen bis Kreisgrenze Lip-

pe/Herford 
 

 
L 827 von Schwalenberg bis Kreisgrenze Lip-

pe/Landkreis Holzminden (Niedersachsen) 
L 828 von Heiligenkirchen bis zur B 1 (Auf- bzw. 

Abfahrt Altenbekener Straße) und zum 
Einmündungsbereich L 954 ( Nordstraße) 

L 861  von der K 12 bei Harkemissen bis Lüden-
hausen und 

L 861 von der L 758 bis Tankstelle in Bösingfeld 
L 886 von Wöbbel bis Schwalenberg 
L 937 von Detmold bis Heiligenkirchen 
L 942 von der K 47 ( Kreisgrenze Gütersloh / Lip-

pe ) bis zur L 758 
L 944 von Lage bis Pivitsheide, K 13 
L 945 von der B 66 bis zur L 758 und 
L 945 von der B 239 bis L 758 
L 946 von Rischenau bis L 614 
L 947 von der B 1 bis Kreisgrenze Lippe/Hameln-

Pyrmont (Nieders.) 
L 948 von der L 886 bis Firma Cotta - Möbel 
L 954 von der B 239 bis zum Einmündungsbe-

reich L 828 / K 93 und von der B 1 ( Auf – 
bzw. Abfahrt Leopoldstaler Straße) bis zur 
Kreisgrenze Lippe/Höxter 

L 958 von Lemgo bis Matorf 
L 958 von Kirchheide bis Abzweig Istorf 
L 961 von der B 66 bis Spork 
L 967 von der B 66 bis zum Bahnübergang in 

Helpup und 
L 967 von der B 66 bis zur Einmündung Flurstr 
L 968 von der L 712 bis Lieme 
L 968  von L 936 bis Einmündung K 25 
 
Kreisstraßen 
 
K 4 von B 239 bis Kreisgrenze 
K 5 von der K 9 bis B 66 
K 5 von Lockhausen bis L 805 
K 8 von der L 967 bis Billinghausen 
K 9 von Billinghausen bis K 5 
K 12 von der Kreisgrenze Herford/Lippe bis Har-

kemissen  
K 13 von der L 758 bis Tankstelle 
K 23 von der L 751 bis Kreisgrenze 
K 30 von B 239 bis K 5 
K 34 von Matorf bis Kirchheide 
K 47 von Kreisgrenze Gütersloh bis L 942 
K 64 das ist die bisher genutzte Strecke L 614  

Höxterstr./Mittlere Straße  
K 66 von L 946 bis Sabbenhausen 
K 78 von der L 712 bis Brüntrup 
K 83 von der L 712(alt) bis Abzweig Maßbrucher 

Weg (redaktionelle Information: K 83 soll 
angestuft werden, dann ggf. LKW-
Durchfahrtsverbot ) 

K 83 von der B 66 bis Abzweig Industriestraße 
K 83,5  OD Brake Lemgo bis L 712 
K 89 von der K 90 bis Mosebeck 
K 85,5  OD Brake Lemgo bis L 712 
K 90 aufgestuft jetzt B 239 
K 93  von der B 239 bis zum Einmündungsbe-

reich L 954 / L 828 
K 95 OD Schlangen 
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Gemeindestraßen 
 
in Augustdorf  GFM-Rommel-Straße 

 Imkerweg 
 Industriestraße 
  Pivitsheider Straße ab GFM-Rommel-
 Straße bis zur Tankstelle 
 Nord-West-Ring 

 
in Bad Salzuflen Alte Landstraße 

 Im Weingarten 
 Lagesche Straße 
Lemgoer Straße (soweit nicht bereits 

als L 712 erfasst) 
Lohheide von der B 239 bis Baugesell-
schaft Weege 

 Max-Planck-Straße 
 Hoffmannstraße 
 Schlossstrasse 

 Oerlinghauser Straße (zwischen L 
712n und Asper 
Straße ) 

 Leopoldshöher Strasse (von der L 
712n kom-
mend bis Fir-
ma Dachser) 

 Thomas-Dachser-Straße (von der Le-
opldshöher 
Straße 
kommend 
bis Firma 
Dachser) 

 
in Barntrup  Im Wied 
  Südstraße 

 
in Detmold Am Gelskamp 

Bahnhofstraße zwischen B 239 und 
Hermannstraße 

 Georgstraße 
 Hansaweg 
 Klingenbergstraße (Nordring) 
 Siegfriedstraße von der Einmündung 
Sylbeckestraße bis B 239 (Nordring)  

 Sylbeckestraße  
 

in Dörentrup   Industriestraße 
 
in Horn-Bad  
Meinberg  Bahnhofstraße (vom Hessenring, 

Kreisverkehr, bis zur 
Tankstelle Höhe Mit-
telstraße ) 

 Carl-Zeiss-Straße 
 Hessenring  

 Siemensstraße 
 

Steinheimer Straße (vom Einmün-
dungsbereich 
Hessenring bis 
OD Stadt Horn 
Beginn L 616 / L 
823)  

 Daimlerstrasse 
 Industriestraße - Nord 

 
 
 

 
in Lage  Elisabethstraße von Triftstraße bis zur 

Molkerei 
 Industriestraße 
 Ostring 
 Triftenstraße 

 
in Lemgo Am Bauhof 

 Iringhausen - Ring (Westring) 
 Braker Weg 
 Detmolder Weg 
Herforder Straße (soweit nicht bereits 

als L 712 oder 
B 66/B 238 erfasst) 

 Maßbrucher Weg von der K 83 bis Fir-
ma Kerkhoff 
Liemer Weg zw. Isringhausen – Ring / 
Einfahrt  

 Trifte 
Lagesche Str. von B 238 bis Tankstel-
len Steinweg  

 von Herforder Straße bis Tankstellen 
 

in Oerlinghausen Hellweg von der L 751 bis zum Stu-
kenbrocker Weg  

 (vom Hellweg bis Flugplatz ) 
Robert-Hanning-Straße von der L 751 
bis Stukenbrocker Weg 

 Stukenbrocker Weg  
(von Robert-Hanning-Str. bis Tankstel-
le) 

 
in Schlangen Detmolder Straße 
 Paderborner Straße (soweit nicht be-

reits als K 95 er-
fasst) 

 
in Kalletal  Rintelner Straße (Firma Auto-Olli 

GmbH sowie Firma 
Stefan Hankemeier) 

 
 
Kreis Lippe – FG Straßenverkehr – 2.2 29 71 
Matthias Festing 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
175 13. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 

2009/14 am 25.05.2011 
 
Am Mittwoch, dem 25.05.2011, um 17.00 Uhr findet im gro-
ßen Sitzungssaal des Rathauses die 13. Sitzung des Rates 
der Stadt Bad Salzuflen in der Wahlperiode 2009/2014 
statt.  
 
Tagesordnung: 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Einwohnerfragestunde 
 Anfragen sind bis Montag, den 23.05.2011 schriftlich 

beim Bürgermeister einzureichen 
 
2. Niederschrift über die 12. Sitzung des Rates am 

13.04.2011 - öffentlicher Teil – 
 
3. Mitteilungen des Bürgermeisters und der Verwaltung 

sowie Beantwortung schriftlicher Anfragen 
 
4. Bericht über laufende Beschlüsse 
 
5. Beteiligung der Kommunen bei der Neuregelung der 

Grunderwerbsteuer 
 - Antrag der Grünen Ratsfraktion – 
 
6. Kastrationspflicht für Katzen 
 - Antrag der FWG-Ratsfraktion – 
 
7. Bericht zur Haushaltsausführung 2011 mit dem 

Stand 31.03.2011 
 
8. Bericht zur Umsetzung der HSK-Maßnahmen zum 

31.12.2010 
 
9. Initiierung eines Verfügungsfonds im Rahmen des 

Stadtumbauprogramms „Aktive Innenstadt Bad Salz-
uflen“ 
1. Vergaberichtlinie der Stadt Bad Salzuflen über 

die Gewährung von Zuwendungen für Maßnah-
men zur Stärkung der Innenstadt (Verfügungs-
fonds)  

2. Vergabegremium zum Verfügungsfonds 
 
10. Besetzung des Fachbeirates Stadtmarketing 
 
11. Ortsrecht 
 
11.1. Kurbeitrag – 1. Änderungssatzung 
 
11.2. Neue Stadtordnung 
 
12. Umbesetzung von Gremien 
 
13. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Niederschrift über die 12. Sitzung des Rates am 

13.04.2011 – nichtöffentlicher Teil – 
 
2. Mitteilungen des Bürgermeisters und der Verwaltung 

sowie Beantwortung schriftlicher Anfragen 
 
3. Bericht über laufende Beschlüsse 
 
4. Überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirt-

schaftsführung der Stadt Bad Salzuflen 
 
5. Wirtschaftliche Beteiligungen 
 
5.1. Übernahme einer Bürgschaft für die Staatsbad Salz-

uflen GmbH 
 
5.2. Konzessionen / Konsortialvereinbarung im Vorfeld 

anstehender Gesellschaftsgründungen 
 
6. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
Bad Salzuflen, den 13.05.2011 
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
 
 
 
176 3. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für 

die Musikschule der Stadt Bad Salzuflen vom 
16.12.2005 

 
Aufgrund der §§7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666/SGV NW 2023) in Verbindung mit den §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712/SGV NW 
610) jeweils in der z.Zt. gültigen Fassung und § 7 der Sat-
zung für die Musikschule der Stadt Bad Salzuflen vom 
29.03.2001 in der z.Zt. gültigen Fassung hat der Rat der 
Stadt Bad Salzuflen in seiner Sitzung am 13.04.2011 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§1 
 

§2 erhält folgende Fassung: 
 
Es werden folgende Gebühren erhoben: 
 
a) Aufnahmegebühr einmalig 10,00 € 
 
b) Grundstufe  monatliche 

Gebühren- 
rate 
 

jährliche 
Gebühren- 
rate 

Musikgarten pro 
Paar (mind. 5 
Paare) 

22,00 € 264,00 € 

Musikalische 
Früherziehung 10 
bis 15 Kinder  

19,80 € 237,60 € 

5 bis 9 Kinder  22,00 €  264,00 € 
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Musikalische 
Grundausbildung 

28,60 €  343,20 € 

(mind. 5 Kinder)   
   

c) Instrumental-/ Vo-
kalunterricht 

  

   

4 bis 6 Schüler, 
60 Minuten  

34,00 €  408,00 € 

4 bis 6 Schüler, 
45 Minuten  

27,00 €  324,00 € 

3 Schüler, 45 Mi-
nuten  

31,00 €  372,00 € 

2 Schüler, 45 Mi-
nuten  

45,00 € 540,00 € 

2 Schüler, 30 Mi-
nuten 

31,00 €  372,00 € 

1 Schüler, 30 Mi-
nuten  

59,00 €  708,00 € 

1 Schüler, 45 Mi-
nuten  

89,00 €  1.068,00 € 

   
d) Ensemblefächer   
   

Schüler mit In-
strumental-
/Vokalunterricht  

6,00 €  72,00 € 

Schüler ohne In-
strumental-
/Vokalunterricht  

16,00 €  192,00 € 

   
e) Kurse/ Kooperati-

onen  
  

   
Die Gebühr wird 
im Einzelfall fest-
gesetzt 

  

   
f) Instrumente  15,00 €  180,00 € 
   
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.2011 in Kraft. 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
Dr. Honsdorf 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Änderungssatzung zur Gebührensat-
zung für die Musikschule der Stadt Bad Salzuflen vom 
16.12.2005 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-

anstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Bad Salzuflen, den 11.05.2011 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
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Stadt Blomberg 
 
177 Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadt-

forst Blomberg zum 30.09.2010 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 06.04.2011 den Jah-
resabschluss und den Lagebericht zum 30.09.2010 festge-
stellt und über die Behandlung des Ergebnisses wie folgt 
beschlossen: 
 
Der Jahresgewinn beträgt 31.744,01 €. An die Stadt Blom-
berg wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 
30.677,51 € abgeführt. Der verbleibende Jahresgewinn in 
Höhe von 1.066,50 € wird der allgemeinen Rücklage zuge-
führt.  
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
26.05.2011 bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses in der Kämmerei der Stadt Blomberg, Am Marti-
niturm 1, 32825 Blomberg während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Stadtforst Blomberg. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 30.09.2010 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft C & C 
Consulting & Controlling GmbH, Bad Salzuflen, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 08.02.2011 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Stadtforst Blomberg für das Geschäftsjahr vom 01.10.2009 
– 30.09.2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwor-
tung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter der Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise über die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht ü-
berwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und die wesentlichen Einschätzungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 
 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft C & C Consulting & Controlling GmbH 
ausgewertet und eine Analyse an Hand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 04.05.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung – Beratung – Revision 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
 
Blomberg, den 10.05.2011 
 
 
Stadtforst Blomberg 
Stodieck 
Kaufm. Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
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Stadt Detmold 
 
178 Inkrafttreten Flächennutzungsplanänderung 

Nr. 10 „Sondergebiet Kinder-
/Jugendwohneinrichtung Bentweg“ Ortsteil: 
Hiddesen Änderungsgebiet: nördlich des 
Bentweges, östlich des Schlepperhofes 

 
Die o. g. Flächennutzungsplanänderung ist von der Be-
zirksregierung in Detmold mit Verfügung vom 12.05.2011 - 
AZ.: 35.21.10-505/D. 246 - gemäß § 6 Baugesetzbuch ge-
nehmigt worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Flächennut-
zungsplanänderungsunterlage vorgenommene Grenzein-
tragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Gemäß § 6 des Baugesetzbuches wird die vorstehende 
Erteilung der Genehmigung hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Flächennut-
zungsplanänderung  
 
Nr. 10 „Sondergebiet Kinder-/Jugendwohneinrichtung 
Bentweg“ 
Ortsteil:  Hiddesen 
Änderungsgebiet: nördlich des Bentweges, östlich des 

Schlepperhofes 
 
wirksam. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach 

§ 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtli-
chen Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Det-
mold geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Eine Verletzung von Verfahrens- u. Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen GO NW beim Zustandekommen dieser Flä-
chennutzungsplanänderung kann gem. 
§ 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
 
b) diese Flächennutzungsplanänderung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
der Bürgermeister hat den Flächen-
nutzungsplanänderungsbeschluss vorher beanstan-
det oder 

 
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 13.05.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
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179 Öffentliche Zustellung 
 
Für Herrn David BLOM,  
 
ist am 19.05.2011 unter dem Az. 2.3-020206 ein Bescheid 
des Bürgermeisters der Stadt Detmold, Fachbereich 2 -
Ausländerangelegenheiten-, ergangen. Der Bescheid konn-
te nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthaltsort des 
Empfängers unbekannt ist.  
 
Gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NW) i.V.m. 
§ 10 Abs.1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird die-
ser Bescheid daher öffentlich zugestellt. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim  
 
Bürgermeister der Stadt Detmold,  
Fachbereich 2 -Ausländerangelegenheiten-  
Hornsche Str. 24, 32756 Detmold, 
 
während der allgemeinen Dienststunden einsehen und in 
Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs.2 S.6 VwZG). 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. 
(Uwe Rieks) 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
180 Aufforderung zur Anmeldung unbekannter 

Rechte –gemäß § 14 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG)- 

 
Die Bezirksregierung Detmold (Dezernat 33) hat als Flurbe-
reinigungsbehörde das durch den Zusammenlegungsbe-
schluss des Amtes für Agrarordnung Warburg vom 
30.12.1994 festgestellte Zusammenlegungsgebiet gem. 
§§ 91, 93 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der zurzeit 
gültigen Fassung durch die Änderungsbeschlüsse 1 bis 18 
vom 20.07.1995, 28.09.1995, 30.05.1996, 09.04.1997, 
12.03.1998, 09.09.1999, 29.06.2000, 01.09.2000, 
27.09.2000, 30.08.2001, 31.07.2002, 21.05.2003, 
13.10.2004, 26.01.2005, 06.04.2005, 22.09.2009, 
30.06.2010 und 25.11.2010 gem. § 8 Abs. 1 FlurbG 
schrittweise geändert. 
Die nachfolgend aufgeführten Grundstücke unterliegen 
derzeit dem beschleunigten Zusammenlegungsverfahren: 
 
Regierungsbezirk Detmold, Kreis Paderborn 
 
Gemeinde Altenbeken 
Gemarkung Altenbeken Flur 3 Flurstücke: 89 - 92 

 Flur 11 Flurstücke: 63, 129, 134 
 Flur 12 Flurstücke: 16, 23 
 Flur 13 Flurstücke: 1 - 3, 11, 12, 21, 

22, 33 - 35, 
 Flur 14 Flurstücke: 21, 25, 79, 81, 

84, 134, 257, 
258,  261, 263, 
283  

 Flur 15  Flurstücke: 18, 19, 67, 128, 
145, 212 - 215  

 Flur 16 Flurstücke: 33, 41, 45, 46, 
94, 103 

 Flur 17 Flurstück: 119 

 
Gemarkung Buke  Flur 2 Flurstück:  72 
 Flur 9  Flurstücke:  102, 114,  

 
Gemeinde Altenbeken 
Gemarkung Schwaney Flur 14 Flurstücke: 358, 359 
 Flur 18  Flurstücke: 33, 48, 59,  

 
Regierungsbezirk Detmold, Kreis Lippe 
 
Gemeinde Horn-Bad Meinberg 
Gemarkung Kempenfeldrom Flur 3 Flurstück: 89 

 

Für diese Grundstücke wird bekanntgemacht: 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, 
aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren be-
rechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlicher Be-
kanntmachung bei der 
 
Bezirksregierung Detmold, Dezernat 33, 
Leopoldstr. 15, 32756 Detmold 

 
anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene 
dingliche Rechte an Grundstücken oder Rechte an sol-
chen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz 
oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die 
Nutzung von Grundstücken beschränken. 
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Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der An-
meldende sein Recht innerhalb einer von der Flurbereini-
gungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf 
Beteiligung. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach 
§ 14 Abs. 1 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten 
lassen, wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf ge-
setzt worden ist. 
 
Detmold, den 12.05.2011 
 
Bezirksregierung Detmold 
Dezernat 33 – Ländl. Entwicklung, Bodenordnung 
32754 Detmold 
Beschleunigte Zusammenlegung Altenbeken 
Az.: 33 – 2994A  – H. O. 80 
 
Im Auftrag 
 
 
(Himstedt) 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Lügde 
 
181 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung vom 19.05.2011 
 
1.  Haushaltssatzung der Stadt Lügde 
 für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli  1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) hat 
der Rat der Stadt Lügde mit Beschluss vom 09.05.2011 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlun-
gen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen ent-
hält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 dem Gesamtbetrag  
 der Erträge auf  18.157.900  EUR 
 dem Gesamtbetrag  
 der Aufwendungen auf  20.980.300 EUR 
 
im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag  
 der Einzahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf  16.294.800 EUR 
 dem Gesamtbetrag  
 der Auszahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.093.100 EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
 aus der Investitionstätigkeit und  
 der Finanzierungstätigkeit auf 4.945.600 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
 aus der Investitionstätigkeit und  
 der Finanzierungstätigkeit auf 5.505.600 EUR 
 
 festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen erforderlich ist, wird auf  
  2.371.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden mit 0 € veran-
schlagt. 

 
§ 4 

 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Aus-
gleich des Ergebnisplanes wird auf 
  0 EUR 
festgesetzt.  
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Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Ergebnisplanes wird auf  
 2.822.400 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
 3.000.000 EUR  
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf 209 v.H. 
1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B) auf 428 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 411 v.H. 
 

§ 7 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die auf gesetzlicher 
oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im 
Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie 
im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und mindes-
tens 25.000 EUR ausmachen. 
 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, 
wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR über-
steigen. Ausgenommen davon sind 
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, kalku-
latorische Kosten und Jahresabschlussbuchungen. 
 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen bedürfen nach § 83 GO NRW der vorheri-
gen Zustimmung des Rates. 
 
2.  Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. 
§ 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat des Kreises Lippe als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schrei-
ben vom 10.05.2011 angezeigt worden.  
Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der 
Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde Detmold mit Schreiben vom 
19.05.2011 erteilt worden. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen kann bis zum En-
de der Auslegung des Jahresabschlusses gem. 
§ 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen im Rathaus der Stadt Lügde, Am Markt 1, 32676 
Lügde, Zimmer 16, eingesehen werden. 
 
 
 

 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  

Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lügde, den 19.05.2011 
 
 
Reker 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
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Gemeinde Schlangen 
 
182 Hauptsatzung der Gemeinde Schlangen im 

Kreis Lippe vom 14.04.2011 und Bekanntma-
chung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Schlangen 

 
1. Hauptsatzung der Gemeinde Schlangen 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. 
§ 41 Abs. 1 Satz 2 Bstb. f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NW 1994, S. 666 ff.), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21.12.2010 (GV NRW S. 688), 
hat der Rat der Gemeinde Schlangen am 14.04.2011 ein-
stimmig  die folgende Hauptsatzung beschlossen. 
 

§ 1 
Name, Bezeichnung, Gebiet 
 
(1) Die Gemeinde Schlangen ist am 1. Januar 1970 auf-
grund des Gesetzes zur Neugliederung des Kreises Det-
mold vom 2. Dezember 1969 (GV NW S. 799) durch Zu-
sammenschluss der Gemeinden Schlangen, Kohlstädt und 
Oesterholz-Haustenbeck neu gebildet worden. Die erste 
urkundliche Erwähnung der ehemaligen drei Gemeinden ist 
für das Jahr 1015 nachgewiesen (Vita Meinverci). 
 
(2) Das Gemeindegebiet umfasst 75,98 qkm. 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Siegel 
 
(1) Der Gemeinde Schlangen ist mit Urkunde des Regie-
rungspräsidenten in Detmold vom 16. Juli 1970 das Recht 
zur Führung eines Wappens und einer Flagge verliehen 
worden. 
 
(2) Beschreibung des Wappens: 
In Silber (Weiß) eine S-förmig gebogene blaue Schlange, 
die oben eine gestielte goldene (gelbe) Eichel mit zwei 
grünen Eichenblättern, unten eine fünfblättrige Rose mit 
goldenen Butzen und Kelchblättern umschlingt. 
 
(3) Die Schlange gibt eine „redende“ und die Eichel mit Ei-
chenblättern eine historische Deutung des Ortsnamens 
„Lanchel“ als Langeloh, langes Gehölz bzw. lange Niede-
rung (Senke). Die lippische Rose weist auf die Zugehörig-
keit zum ehemaligen Land Lippe hin. 
 
(4) Beschreibung der Flagge: 
Auf einer von Blau und Weiß (1 Blau : 1 Weiß : 2 Blau : 1 
Weiß : 1 Blau) längs geteilten Bahn das Wappen der Ge-
meinde. 
 
(5) Die Gemeinde Schlangen führt ein Dienstsiegel mit 
dem Gemeindewappen. Das Dienstsiegel wird in drei Aus-
führungen verwendet. 
 

§ 3 
Gleichstellung von Frau und Mann 
 
(1) Der Bürgermeister kann auf Empfehlung des Rates ei-
ne ehrenamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte bestel-
len. 
 
 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben 
und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von 
Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberech-
tigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer 
gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.  
 
(3) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbe-
auftragte über geplante Maßnahmen gemäß Abs. 2 recht-
zeitig und umfassend. 
 

§ 4 
Unterrichtung der Einwohner  
 
(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame 
Angelegenheiten der Gemeinde zu unterrichten. Die Unter-
richtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über die Art 
und Weise der Unterrichtung (z.B. Hinweis in der örtlichen 
Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche Unterrichtung 
aller Haushalte, Durchführung besonderer Informationsver-
anstaltungen, Abhaltung von Einwohnerversammlungen) 
entscheidet der Rat von Fall zu Fall. 
 
(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere statt-
finden, wenn es sich um Planungen oder Vorhaben der 
Gemeinde handelt, die die strukturelle Entwicklung der 
Gemeinde unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder 
die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern verbunden sind. Die Einwohnerversammlung 
kann auf Teile des Gemeindegebietes beschränkt werden. 
 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerver-
sammlung beschlossen, so setzt der Bürgermeister Zeit 
und Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwohner 
durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die in der Ge-
schäftsordnung für die Einberufung des Rates festgelegten 
Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürgermeister 
führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Ver-
sammlung unterrichtet der Bürgermeister die Einwohner 
über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der 
Planung bzw. des Vorhabens.  
 
Anschließend haben die Einwohner Gelegenheit, sich zu 
den Ausführungen zu äußern und sie mit den vom Rat zu 
bestimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen und dem 
Bürgermeister zu erörtern. Eine Beschlussfassung findet 
nicht statt. Der Rat ist über das Ergebnis der Einwohner-
versammlung in seiner nächsten Sitzung zu unterrichten. 
 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung 
obliegende Unterrichtungspflicht bleibt unberührt. 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 
 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft 
mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden 
an den Rat zu wenden. Anregungen und Beschwerden 
müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgaben-
bereich der Gemeinde Schlangen fallen. 
 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufga-
benbereich der Gemeinde Schlangen fallen, sind vom Bür-
germeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Der An-
tragsteller ist hierüber zu unterrichten. 
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(3) Eingaben von Bürgern, die weder Anregungen oder 
Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, 
Ansichten etc.), sind ohne Beratung vom Bürgermeister 
zurückzugeben. 
 
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden 
i.S. von Abs.1 bestimmt der Rat den Haupt- und Finanz-
ausschuss. 
 
(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwer-
den nach Abs. 4 zuständige Ausschuss hat diese inhaltlich 
zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur Entschei-
dung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er Emp-
fehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung be-
rechtigte Stelle nicht gebunden ist. 
 
(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angele-
genheit, die den Gegenstand einer Anregung oder Be-
schwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO), 
bleibt unberührt. 
 
(7) Dem Antragsteller kann aufgegeben werden, Anregun-
gen oder Beschwerden in der für eine ordnungsgemäße 
Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Beratung 
kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der notwendigen 
Unterlagen ausgesetzt werden. 
 
(8) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden 
soll abgesehen werden, wenn 
a) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 
b) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Be-
schwerden kein neues Sachvorbringen vorliegt. 
 
 
(9) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des nach 
Abs. 4 zuständigen Ausschusses durch den Bürgermeister 
zu unterrichten. 
 

§ 6 
Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 
 
(1)  Der Rat führt die Bezeichnung: ,,Rat der Gemeinde 
Schlangen“  
 
(2) Die Ratsmitglieder führen die Bezeichnung  ,,Ratsherr“. 
Weibliche Ratsmitglieder führen die Bezeichnung „Rats-
frau“. 
 

§ 7 
Dringlichkeitsentscheidungen 
 
Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschusses oder 
des Bürgermeisters mit einem Ratsmitglied 
(§ 60 Abs. 1 und 2 GO) bedürfen der Schriftform.  
 

§ 8 
Ausschüsse 
 
(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in 
der Gemeindeordnung oder in anderen gesetzlichen Vor-
schriften vorgeschriebenen Ausschüssen gebildet werden. 
Die Zahl der Ausschussmitglieder soll ungerade sein. 
 
(2) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse allgemeine 
Richtlinien aufstellen. 
 
 
 

 
(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereiches die Entscheidungen dem Bürger- 
meister zu übertragen.  
 
Der Rat kann sich durch Ratsbeschluss für einen bestimm-
ten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die Ent-
scheidung vorbehalten.  
 
(4) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bür-
germeister jederzeit Auskunft über die Angelegenheiten 
verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres Ausschusses 
gehören; sie haben insoweit zum Zwecke der Unterrichtung 
ihres Ausschusses auch das Recht auf Akteneinsicht. 
 

§ 9 
Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse 
 
(1) Haupt- und Finanzausschuss: 
Dem Haupt- und Finanzausschuss werden über die ihm 
kraft Gesetzes zustehenden Rechte folgende Angelegen-
heiten übertragen: 
 
a) Genehmigung von Dienstreisen der Rats- und Aus-
schussmitglieder, 
b) Erlass und Niederschlagung öffentlicher Abgaben und 
gemeindlicher Forderungen über den Betrag von 2.500,00 
€ hinaus,  
c) Vergabe von Aufträgen im Rahmen des Aufgabenbe-
reiches bei haushaltsmäßiger Deckung in unbegrenzter 
Höhe.  
 
(2) Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt:  
Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt wird 
ermächtigt, folgende Aufgaben eigenverantwortlich wahr-
zunehmen: 
a) Entscheidung über gemeindliche Stellungnahmen zu 
Befreiungen von Festsetzungen der Bauleitplanung, 
 
b) Vergabe von Aufträgen im Rahmen des Aufgabenbe-
reiches bei haushaltsmäßiger Deckung in unbegrenzter 
Höhe. 
 
(3) Übrige Ausschüsse: 
Alle übrigen Ausschüsse werden ermächtigt, die Vergabe 
von Aufträgen in ihrem Aufgabenbereich bei haushaltsmä-
ßiger Deckung in unbegrenzter Höhe vorzunehmen. 
 
(4) Bezüglich weiterer Regelungen zu den Zuständigkeiten 
und Entscheidungsbefugnissen der Ausschüsse wird auf 
§ 8 Abs. 2 verwiesen.  
 

§ 10 
Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 
 
(1) Die Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung in Form eines monatlichen Pauschalbetrages und ein 
Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO für die Teil-
nahme an Rats-, Ausschuss-, Fraktionssitzungen. Die An-
zahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld ge-
zahlt wird, wird auf 18 Sitzungen im Jahr beschränkt. 
 
(2) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhal-
ten für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzun-
gen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO. 
 
Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungs-
geld gezahlt wird, wird auf 18 Sitzungen im Jahr be-
schränkt. 
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Die Mitglieder des Rates, sachkundige Bürger und sach-
kundige Einwohner erhalten Sitzungsgeld gem. Abs. 1 und 
Abs. 2 auch für die Teilnahme an Sitzungen von Unter-
nehmen oder Einrichtungen gem. § 113 GO, sofern diese 
kein Sitzungsgeld gewähren. 
 
Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz 
des Verdienstausfalls. Der Verdienstausfall wird für jede 
Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit berech-
net, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen 
ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 
 
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Re-
gelstundensatz, es sei denn, dass sie ersichtlich keine fi-
nanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz 
wird auf 13 € festgesetzt. 
 
b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstun-
densatz übersteigende Verdienstausfall gegen entspre-
chenden Nachweis, z.B. durch Vorlage einer Bescheini-
gung des Arbeitgebers, ersetzt. 
 
c) Selbständige können eine besondere Verdienstausfall-
pauschale je Stunde erhalten, sofern sie einen den Regel-
satz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft machen. 
Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklä-
rung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit 
der gemachten Angaben versichert wird. 
 
d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Perso-
nen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Wo-
che erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbe-
dingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Re-
gelstundensatz. Auf Antrag werden statt des Regelstun-
densatzes die notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt. 
 
e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit aufgrund der mandatsbedingten 
Abwesenheit vom Haushalt notwendig werden, werden auf 
Antrag in Höhe der nachgewiesenen Kosten erstattet. Kin-
derbetreuungskosten werden nicht erstattet bei Kindern, 
die das 14. Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, be-
sondere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft nach-
gewiesen. 
 
f) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Be-
trag von 26 € je Stunde und von 90 € je Tag überschreiten. 
 
g) Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 und 
Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens 10 
Mitgliedern auch ein stellvertretender Vorsitzender und mit 
mindestens 20 Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsit-
zende - erhalten neben den Entschädigungen, die den 
Ratsmitgliedern nach § 45 zustehen, eine Aufwandsent-
schädigung nach Maßgabe der EntschVO. 
 
h) Für genehmigte Dienstreisen erhalten die Rats- und 
Ausschussmitglieder Reisekostenvergütung nach 
Maßgabe des Landesreisekostengesetzes. Zugrunde zu 
legen ist die Reisekostenstufe des Hauptverwaltungsbeam-
ten. 
 
 
 
 
 
 

 
§ 11 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 
 
(1) Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern des Rates oder 
der Ausschüsse sowie mit dem Bürgermeister und den lei-
tenden Dienstkräften der Gemeinde bedürfen der Geneh-
migung des Rates. 
 
(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 
 
a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife 
abgeschlossen werden, 
b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der 
Grundlage einer von der Gemeinde vorgenommenen Aus-
schreibung zugestimmt hat, 
c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO) darstellt. 
(3) Leitende Dienstkräfte i.S. dieser Vorschrift sind der Bür-
germeister und sein allgemeiner Vertreter. 
 

§ 12 
Bürgermeister 
 
(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen 
des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit 
nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen be-
stimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die 
Entscheidung vorbehält.  
 
(2) Der Bürgermeister hat nach pflichtgemäßem Ermessen 
darüber zu entscheiden, welche Angelegenheiten als Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung anzusehen sind. Bei der 
Vergabe von Aufträgen liegt bis zu einer Summe von 
15.500,00 € ein Geschäft der laufenden Verwaltung vor. 
Voraussetzung ist die haushaltsrechtliche Absicherung der 
Ausgabe.  
 

§ 13 
Beigeordnete 
 
Es wird kein hauptamtlicher Beigeordneter gewählt. 

 
§ 14 

Zuständigkeit für dienstliche Entscheidungen 
 
(1) Vorbehaltlich der Sonderregelungen in Abs. 2 trifft der 
Bürgermeister die dienstrechtlichen Entscheidungen 
(§ 73 Abs. 3 GO). Der Stellenplan ist einzuhalten; Abwei-
chungen sind nur zulässig, soweit sie aufgrund des Besol-
dungs- oder Tarifrechts zwingend erforderlich sind 
(§ 74 Abs. 2 GO). 
 
(2) Die Entscheidungen über die Einstellung und Eingrup-
pierung sowie Entlassung von tariflich Beschäftigten der 
Entgeltgruppe 11 und höher, ferner über die Einstellung, 
Ernennung, Beförderung, Versetzung sowie Entlassung 
von Beamten des gehobenen und ggf. des höheren Diens-
tes trifft der Haupt- und Finanzausschuss. 
 

§ 15 
Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die 
durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden voll-
zogen im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und sei-
ner Städte und Gemeinden -. 
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(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden 
durch Aushang in folgenden Bekanntmachungskästen öf-
fentlich bekanntgemacht: 
 
Bekanntmachungskasten „In der Grünanlage vor dem 
Brunnen, Im Dorfe“, im Ortsteil Schlangen, 
Bekanntmachungskasten „In dem Omnibuswartehäuschen 
Haltestelle Ortsmitte“, im Ortsteil Kohlstädt, 
Bekanntmachungskasten „Im Einmündungsbereich 
Haustenbecker Straße / Ecke Straße Zur Kammersenne“, 
im Ortsteil Oesterholz-Haustenbeck.  
 
Die Aushangfrist beträgt 5 Tage, bei abgekürzter Ladungs-
frist mindestens 3 Tage. Auf den einzelnen  Bekanntma-
chungen sind der Zeitpunkt des Aushangs und der Zeit-
punkt der Abnahme zu bescheinigen. Die Abnahme darf 
frühestens am Tage nach der Ratssitzung erfolgen. 
Auf die Bekanntmachung wird im Internet (www.gemeinde-
schlangen.de) hingewiesen. Gleichzeitig werden die Be-
kanntmachung in vollem Wortlaut auch nachrichtlich im In-
ternet (www.gemeinde-schlangen.de) veröffentlicht. Für die 
Rechtswirksamkeit der Bekanntmachung ist die Veröffentli-
chung im Sinne des Satzes 3 im Internet nicht erforderlich. 
 
(3) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 
festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger 
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Be-
kanntmachung ersatzweise durch Aushang in den in Ab-
satz 2 genannten Bekanntmachungskasten.  
 
Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche Be-
kanntmachung nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 
 
Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere Hauptsatzung 
vom 18. Dezember 1998 außer Kraft. 
 
2. Bekanntmachung der Hauptsatzung 
 
Die vorstehende Hauptsatzung der Gemeinde Schlangen 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 
 
 
 
 
 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Schlangen, den 10.05.2011 
In Vertretung 
 
 
Frank Rayczik 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
 
 
 
183 Feststellung des Jahresabschlusses 2008 und 

des Lageberichtes sowie die Entlastung des 
Bürgermeisters 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
14. April 2011 gem. § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV.NRW.S.666) in der zurzeit geltenden Fassung den 
vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Zuhilfenahme 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH ge-
prüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht festgestellt 
und dem Bürgermeister uneingeschränkte Entlastung er-
teilt. 
 
Aktiva   
1. Anlagevermögen  
1.1 Immaterielle Vermögensgegen-  
 stände 64.411,90 € 
1.2 Sachanlagen  
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und  
 Grundstücksgleiche Rechte  
1.2.1.1 Grünflächen 4.112.958,11 € 
1.2.1.2 Ackerland 134.912,00 € 
1.2.1.3 Wald, Forsten 176.193,38 € 
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke 666.664,62 € 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grund-  
 stücksgleiche Rechte  
1.2.2.1 Kinder –und Jugendeinrichtungen 3.025.564,00 € 
1.2.2.2 Schulen 15.319.568,00 € 
1.2.2.3 Wohnbauten 535.039,00 € 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und  
 Betriebsgebäude 10.310.884,00 € 

 
1.2.3 Infrastrukturvermögen  
1.2.3.1 Grund und Boden des Infra-  
 strukturvermögens 6.259.583,40 € 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 442.331,59 € 
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen  
 und Verkehrsanlagen 14.165.977,81 € 
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastruktur-  
 vermögens 98.197,68 € 
1.2.4 Maschinen und technische   
 Anlagen, Fahrzeuge 976.154,26 € 
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsaus-  
 stattung 246.610,76 € 
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen  
 im Bau 481.857,40 € 
1.3 Finanzanlagen  
1.3.1 Anteile an verbundenen Unter-  
 nehmen 848.274,00 € 
1.3.2 Beteiligungen 14.737,12 € 
1.3.3 Sondervermögen 5.672.358,36 € 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagever-  
 mögens 27.411,65 € 
1.3.5 Sonstige Ausleihungen 213.927,33 € 
2. Umlaufvermögen  
2.1 Vorräte  
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.389,00 € 
2.1.2 Waren 1.158.647,76 € 
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2.2 Forderungen und sonstige Ver-  
 mögensgegenstände  
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u.   
 Forderungen aus Transferleistg.  
2.2.1.1 Gebühren 15.730,31 € 
2.2.1.2 Beiträge 31.698,15 € 
2.2.1.3 Steuern 40.533,59 € 
2.2.1.4 Forderungen aus Transfer-  
 leistungen 7.733,57 € 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche  
 Forderungen 124.733,22 € 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 134.679,79 € 
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich 368,16 € 
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 61.819,43 € 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 47.380,63 € 
2.3 Wertpapiere des Umlagevermö-

gens 846.111,28 € 
2.4 Liquide Mittel 527.929,46 € 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 13.940,06 € 
Summe Aktiva 66.812.310,78 € 
   
Passiva   
1. Eigenkapital  
1.1 Allgemeine Rücklage 10.948.890,54 € 
1.2 Ausgleichsrücklage 3.057.085,14 € 
1.3 Jahresüberschuss 296.263,88 € 
2. Sonderposten  
2.1 für Zuwendungen 20.914.575,93 € 
2.2 für Beiträge 7.616.972,56 € 
2.3 für den Gebührenausgleich 198.269,78 € 
2.4 Sonstige Sonderposten 430.812,40 € 
3. Rückstellungen  
3.1 Pensionsrückstellungen 3.346.847,00 € 
3.2 Instandhaltungsrückstellungen 357.000,00 € 
3.3 Sonstige Rückstellungen 1.005.708,00 € 
4. Verbindlichkeiten  
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für  
 Investitionen  
4.1.1 vom öffentlichen Bereich 1.254.004,95 € 
4.1.2 vom privaten Bereich 12.039.312,80 € 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
 Liquiditätssicherung 3.034.516,02 € 
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
 Und Leistungen 353.401,12 € 
4.4 Verbindlichkeiten aus Transfer-  
 Leistungen 8.522,13 € 
4.5 Erhaltene Anzahlungen 1.298.601,08 € 
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 187.441,54 € 
5. Passive Rechnungsabgrenzung 464.085,91 € 

 
Summe  Passiva 66.812.310,78 € 
Gesamtergebnisrechnung 2008   

 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2008 
1  Steuern u. ähnliche Abgaben 6.835.590,90 € 
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen 4.165.027,01 € 
3 + Sonstige Transfererträge 692,41 € 
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 1.097.477,44 € 
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 87.511,75 € 
6 + Kostenerstattungen und Kosten-  
  umlagen 127.821,28 € 
7 + Sonstige ordentliche Erträge 558.224,16 € 
8 + Aktivierte Eigenleistungen 27.481,75 € 
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 € 
10 = Ordentliche Erträge 12.899.826,70 € 
11 - Personalaufwendungen 2.455.564,94 € 
12 - Versorgungsaufwendungen 174.900,71 € 
13 - Aufwendungen für Sach- und  
  Dienstleistungen 1.346.242,19 € 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.308.509,70 € 
15 - Transferaufwendungen 5.814.504,55 € 
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen 674.220,84 € 
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.773.942,93 € 
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-  
  tätigkeit 1.125.883,77 € 

 
19 + Finanzerträge 69.276,41 € 
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf-  
  wendungen 898.896,30 € 
21 = Finanzergebnis -829.619,89 € 
22 = Ordentliches Ergebnis 296.263,88 € 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 € 
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 € 
26 = Jahresergebnis 296.263,88 € 

 
Gesamtfinanzrechnung 2008   

 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2008 
1  Steuern u. ähnliche Abgaben 6.783.069,78 € 
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen 3.742.478,45 € 
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.679.407,86 € 
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 68.185,81 € 
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 811.319,56 € 
6 + Kostenerstattungen und Kosten-  
  umlagen 100.193,15 € 
7 + Sonstige Einzahlungen 423.391,90 € 
8 + Zinsen u. sonstige Finanz-  
  einzahlungen 68.849,12 € 
9 = Einzahlungen aus lfd. Ver-  
  waltungstätigkeit 14.676.895,63 € 
10 - Personalauszahlungen 2.425.518,94 € 
11 - Versorgungsauszahlungen 208.461,71 € 
12 - Auszahlungen für Sach- und   
  Dienstleistungen 1.269.352,14 € 
13 - Zinsen und sonstige Finanz-  
  auszahlungen 951.666,43 € 
14 - Transferauszahlungen 8.322.673,62 € 
15 - Sonstige Auszahlungen 595.516,99 € 
16 = Auszahlungen aus lfd. Ver-  
  waltungstätigkeit 13.773.189,83 € 
17 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-  
  tätigkeit 903.705,80 € 
18 + Zuwendungen für Investitions-  
  maßnahmen 696.511,62 € 
19 + Einzahlungen aus der Veräus-  
  serung von Sachanlagen 450.519,00 € 
20 + Einzahlungen aus der Veräus-  
  serung von Finanzanlagen 0,00 € 
21 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä.  
  Entgelten 2.225,00 € 
22 + Sonstige Investitionsein-  
  Zahlungen 0,00 € 
23 = Einzahlungen aus Investitions-  
  tätigkeit 1.149.255,62 € 
24 - Auszahlungen für den Erwerb   
  von Grundstücken u. Gebäuden 0,00 € 
25 - Auszahlungen für Baumaß-  
  nahmen 842.626,93 € 
26 - Auszahlungen für den Erwerb  
  von bewegl. Anlagevermögen 107.517,37 € 
27 - Auszahlungen für den Erwerb  
  von Finanzanlagen 0,00 € 
28 - Auszahlungen von aktivier-  
  baren Zuwendungen 0,00 € 
29 - Sonst. Investitionsauszahlungen 0,00 € 
30 = Auszahlungen aus Investitions-  
  tätigkeit 950.144,30 € 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 199.111,32 € 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehl-  
  Betrag 1.102.817,12 € 
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von   
  Darlehen 4.029,99 € 
34 + Aufnahme von Krediten zur  
  Liquiditätssicherung 5.100.000,00 € 
35 - Tilgung u. Gewährung von  
  Darlehen 384.461,22 € 
36 - Tilgung von Krediten zur   
  Liquiditätssicherung 5.300.000,00 € 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -580.431,23 € 
38 = Änderung des Bestandes an   
  eigenen Finanzmitteln 522.385,89 € 
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39 + Anfangsbestand an Finanz-  
  Mitteln 954,25 € 
40 + Änderung des Bestandes an  
  fremden Finanzmitteln 0,00 € 
41 = Liquide Mittel 523.340,14 € 

 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Gemeinde 
Schlangen über den Jahresabschluss 2008 und den Lage-
bericht sowie die Entlastung des Bürgermeisters wird hier-
mit gem. § 96 Abs. 2 GO NRW bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2008 liegt zusammen mit dem Lage-
bericht ab dem 26. Mai 2011 bis zur Feststellung des fol-
genden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Rathaus  
der Gemeinde Schlangen, Kirchplatz 6, Zimmer 14, 33189 
Schlangen, während der allgemeinen Öffnungszeiten 
(montags – freitags von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und don-
nerstags zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich 
aus. 
 
Schlangen, den 13. Mai 2011 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Rayczik 

Kr.Bl. Lippe 25.05.2011 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


